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Mit tiefer Betroffenheit und großer Dankbarkeit für seine Leistungen nimmt der Landkreis 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge Abschied von

Herrn Hartmut Schmutzler
Der Verstorbene war mehr als 40 Jahre im Öffentlichen Dienst, davon über 20 Jahre im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge tätig. Bis zu seinem plötzlichen Tod leitete er als Regierungsamtmann 
den Fachbereich Naturschutz, Umwelt- und Wasserrecht.

Er zeichnete sich durch zielorientiertes Arbeiten mit hoher fachlicher Kompetenz aus. Auf Grund seines ruhigen, ausglei-
chenden Wesens und seiner zuverlässigen Art, genoss er sowohl bei seinen Vorgesetzten, als auch bei den Kolleginnen und 
Kollegen große Wertschätzung. 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge dankt dem Verstorbenen für seinen langjährigen Einsatz im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger. Er wird Hartmut Schmutzler stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Wunsiedel, im April 2020, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge;

gez. Dr. Karl Döhler, Landrat
gez. Jürgen Loskarn, Personalratsvorsitzender

  Nr. 28

Anlage 18 (zu § 92 GLKrWO)

Der Wahlleiter des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Landrats

am 15. März 2020

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30.03.2020 folgendes 
abschließendes Ergebnis der Wahl des Landrats festgestellt:

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 59.184
 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 36.542
 Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 35.872
  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
  ungültigen Stimmzettel: 670

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:

2.  Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Berek, Peter mit 19.231 
gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat und damit zum Landrat gewählt ist. 

__________
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 Die gewählte Person 

 X hat die Wahl wirksam angenommen.

 0  kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis 
vorliegt. Es findet daher eine Neuwahl statt.

 0  hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine 
Neuwahl statt.

30.03.2020; 

gez. Dr. Döhler

__________

Nr. 48

Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)

Der Wahlleiter des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Kreistags

am 15. März 2020

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30.03.2020 folgendes 
abschließendes Ergebnis der Wahl des Kreistags festgestellt: 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 59.184
 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 36.542
 Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
 gültigen Stimmen: 1.547.054
 Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
 ungültigen Stimmzettel: 1.240

2.  Insgesamt sind 50 Kreistagssitze zu vergeben. 

3.   Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmen-
zahlen und Sitze:

4.  Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den ein-
zelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der 
Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

30.03.2020; 

gez. Dr. Döhler

Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)

Anlage zur
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses

der Wahl des Kreistags
am 15. März 2020

Wahlvorschlag Nr. 01 
Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. 

Der Wahlvorschlag hat 19 Sitze erhalten. 

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 19 genannten Personen werden in 
dieser Reihenfolge Kreistagsmitglieder.

Die übrigen Personen unter Nrn. 20 bis 50 werden in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.

Gewählte:
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Wahlvorschlag Nr. 02 
Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. 

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in 
dieser Reihenfolge Kreistagsmitglieder.

Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 50 werden in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden

Gewählte:

Wahlvorschlag Nr. 03 
Kennwort Freie Wähler Kreisverband Wunsiedel e. V. 

Der Wahlvorschlag hat 10 Sitze erhalten. 

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 10 genannten Personen werden in 
dieser Reihenfolge Kreistagsmitglieder.

Die übrigen Personen unter Nrn. 11 bis 50 werden in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.

Gewählte:
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Wahlvorschlag Nr. 04 
Kennwort Alternative für Deutschland 

Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in 
dieser Reihenfolge Kreistagsmitglieder.
Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 18 werden in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Bei glei-cher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.
 

Gewählte:

Wahlvorschlag Nr. 05 
Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Der Wahlvorschlag hat 13 Sitze erhalten. 

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 13 genannten Personen werden in 
dieser Reihenfolge Kreistagsmitglieder.

Die übrigen Personen unter Nrn. 14 bis 50 werden in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Bei glei-cher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.

 
Gewählte:

Wahlvorschlag Nr. 06 
Kennwort Freie Demokratische Partei 

Der Wahlvorschlag hat keine Sitze erhalten. 

Stimmen der Bewerber:

__________
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Nr. 49

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge 

für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Höchstädt i. Fichtelgebirge folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.058.300 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.905.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 680.000  € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 der 
Haushaltssatzung mit Schreiben vom 06.04.2020 Nr. 20 – 9413 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim in Thiersheim öf-fentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
-BekV- zu-gänglich.

Höchstädt, 9. April 2020, 

Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge; 
gez. Bauer, Erster Bürgermeister

Nr. 50

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Röslau für das 

Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Röslau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.169.400 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.598.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 650.000  € festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 67 und 71 GO geneh-
migungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der 
Gemeinde Röslau öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 
4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich. 

Röslau, 7. April 2020, 

Gemeinde Röslau; 
gez. Gebhardt, 1. Bürgermeister
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Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind in 
der Hebesatzsatzung vom 19.05.2015, zuletzt geändert mit 
Änderungssatzung vom 10.03.2020, wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  (A) 370 v. H.
b) für die Grundstücke   (B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

__________

Nr. 51

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Stadt Schönwald 

für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt 
Schönwald folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.539.050 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.798.350 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 744.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushalts-plan wird auf 1.420.000 € festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche 
Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 2. April 
2020 Nr. 20 – 9413 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Schönwald öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich. 

Schönwald, 7. April 2020, 

Stadt Schönwald; 
gez. Jaschke, Erster Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  (A) 350 v. H.
b) für die Grundstücke   (B) 340 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

__________

Nr. 52

TenneT informiert

Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink

Durchführung in der Stadt Marktleuthen 
vom 18.05.2020 bis 03.08.2020

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den 
Netzverknüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und Isar bei 
Landshut verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich ver-
ankert. Die Bundesfachplanung des Abschnitt C wurde im Dezember 
2019 abgeschlossen. Seit 20.12.2019 befindet sich der Abschnitt C1 
des Vorhabens im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten 
Planfeststellung.

SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz stellen Querungen vorhandener 
Infrastruktur und Gewässer eine besondere Herausforderung dar. 
Ebenso müssen durch die Untersuchung Fragestellungen zum 
Grundwasser, der Bodenbeschaffenheit und nicht zuletzt die generelle 
geotechnische Eignung des Untergrundes geklärt werden. Die jetzt 
anstehenden Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergebnisse der 
Befliegungsdaten vor Ort zu verifizieren und zu ergänzen. Hierbei sind 
insbesondere die Tiefenlage der Sohle von Gräben und Flüssen von 
Interesse, um die Eignung dieser Bereiche für den Trassenverlauf beur-
teilen und detaillierte technische Planungen der geschlossenen 
Querungen aufzustellen zu können. Zu diesem Zweck wird TenneT im 
Zeitraum vom 18.05.2020 bis 03.08.2020 terrestrische 
Vermessungsarbeiten durchführen.
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Beauftragte Firmen

Die Vermessungsarbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH 
durch die ARGE SOL-iG, mit der beteiligten Firma Giftge Consult 
GmbH sowie weiteren beauftragten Drittunternehmern.

Vermessungsarbeiten

Zur detaillierten Planung der geschlossenen Querungen von beispiels-
weise klassifizierten Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen gehören 
Vermessungsarbeiten. Diese dienen dazu, um die exakte Tiefenlage 
von Gräben sowie Flusstiefen zu bestimmen oder besondere 
Landschaftspunkte wie beispielsweise Schächte zu überprüfen. 

Im Rahmen dieser Vorbereitungen (Planung und Vermessung) sind 
Mitarbeiter/innen mit dem PKW bzw. einem VW-Bus oder zu Fuß 
unterwegs und werden ggf. zeitlich begrenzt Markierungen setzen, 
wodurch keine Schäden an Fluren und Wegen entstehen. Baumaschinen 
werden bei diesen Maßnahmen nicht eingesetzt. Sollte es trotz aller 
Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstandenen Schäden 
durch TenneT bzw. durch die oben genannten Firmen in voller Höhe 
entschädigt.

Gesetzliche Grundlage und Termine

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt.

Der voraussichtliche Beginn und die Dauer der Untersuchungen auf 
den betroffenen Grundstücken ergeben sich aus dieser Ankündigung 
sowie der beigefügten Flurstücksliste.
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus.

Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen

Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an: +49(921) 507404006
E-Mail: suedostlink@tennet.eu

Näheres zum Projekt und Planungsstand finden sie hier: www.tennet.
eu/de/SuedOstLink
 
 
Gemeinde Gemarkung Flurstücksnummer

Marktleuthen Schwarzenhammer 221
Marktleuthen Schwarzenhammer 216
Marktleuthen Schwarzenhammer 220
Marktleuthen Schwarzenhammer 238
Marktleuthen Schwarzenhammer 213
Marktleuthen Schwarzenhammer 214
Marktleuthen Schwarzenhammer 215
Marktleuthen Schwarzenhammer 211
Marktleuthen Schwarzenhammer 212
Marktleuthen Schwarzenhammer 51
Marktleuthen Schwarzenhammer 1373
Marktleuthen Schwarzenhammer 1371
Marktleuthen Schwarzenhammer 1372
Marktleuthen Schwarzenhammer 1376
Marktleuthen Schwarzenhammer 1343
Marktleuthen Schwarzenhammer 182
Marktleuthen Schwarzenhammer 186
Marktleuthen Schwarzenhammer 1374/2
Marktleuthen Schwarzenhammer 172
Marktleuthen Schwarzenhammer 181
Marktleuthen Schwarzenhammer 177/1
Marktleuthen Schwarzenhammer 1374
Marktleuthen Schwarzenhammer 198
Marktleuthen Schwarzenhammer 1351

Marktleuthen Schwarzenhammer 207
Marktleuthen Schwarzenhammer 1356
Marktleuthen Marktleuthen 623
Marktleuthen Marktleuthen 265
Marktleuthen Marktleuthen 628/1

__________

Nr. 53

Bauleitplanung

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Schönwald
über die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes 

im Bereich der Schützenstraße

Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Schönwald im Bereich der 
Schützenstraße:

Mit Bescheid vom 03. Dezember 2019 Nr. 41-6103-10 hat das 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge die Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Schönwald im Bereich Schützenstraße 
genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes 
wirksam. Jedermann kann die Änderung des Flächennutzungsplanes 
und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Änderung des 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der 
Stadt Schönwald, Schulstraße 6, 95173 Schönwald zu den folgenden 
Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen:

Montag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 17.30 Uhr
Freitag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Änderung des Flächennutzungsplans schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Schönwald, den 07.04.2020, 

Stadt Schönwald; 
gez. K. Jaschke, Erster Bürgermeister
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